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Vorwort zur 17. Auflage

Dirk Neumann war über Jahrzehnte eine prägende Persönlichkeit des Arbeitsrechts
und verantwortete diesen – 1950 von Johannes Denecke begründeten – Kommentar
gemeinschaftlich mit Josef Biebl von der 11. Auflage (1991) bis zur 16. Auflage (2013).
Es wäre eine große Freude gewesen, wenn Dirk Neumann das Erscheinen der seit
langer Zeit geplanten Neuauflage noch erlebt hätte. 2023 ist er jedoch kurz nach Voll-
endung seines 100. Lebensjahrs verstorben. So tragen neue Autoren und ein neuer
Herausgeber die Aufgabe der Kommentierung des Arbeitszeitrechts weiter – mit einer
Bearbeitung, die in weiten Teilen infolge grundlegender Veränderungen der Rechtslage
neu gefasst wurde, in anderen Teilen jedoch die frühere Kommentierung fortschreibt
und umfangreich ergänzt. Unverändert bleibt auch das Grundanliegen des Kommentars,
rechtlich fundierte, ausgewogene und zugleich praktikable Lösungen in den Detailfragen
des Arbeitszeitrechts aufzuzeigen.
Seit der Vorauflage sind mehr als zwölf Jahre vergangen. Das Arbeitszeitrecht hat in
dieser Phase große Veränderungen und Entwicklungsprozesse erlebt. Seit langem wird
eine grundlegende Reform des Arbeitszeitrechts angemahnt, da die geltende Rechtslage
mit ihrer programmatisch strikten Trennung von Arbeits- und Ruhezeit kaum noch mit
der modernen, digitalisierten Lebens- und Arbeitsrealität harmoniert. Daran fehlt es
nach wie vor. In den letzten Jahren war die Rechtsprechung der wesentliche Impulsgeber
dieses Rechtsgebiets. Insbesondere der Europäische Gerichtshof hat durch zahlreiche
Entscheidungen die Rechtsentwicklung entscheidend beeinflusst. Das Arbeitszeitrecht ist
heute ein unionsrechtlich geprägtes Rechtsgebiet – in einem Ausmaß, das bei Erscheinen
der Vorauflage nur in ersten Anfängen erkennbar war.
Großer Dank gebührt den Mitautoren, Jens Tiedemann und Alexander Pionteck, die
sich neben allen anderen Verpflichtungen kompetent und tatkräftig dieser anspruchs-
vollen Aufgabe gestellt haben. Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines
Lehrstuhls in Bonn für wertvolle Recherchearbeiten und redaktionelle Unterstützung.
Herzlicher Dank gilt auch Marlies Packeiser vom Verlag C.H.BECK für das professio-
nelle Lektorat.

Bonn, im März 2025 Stefan Greiner
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